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E > e s e
vom 3 . ckeliniar 1868 iiker die Nechkiicrsiästlllsse der DienjMie» .

§ . I . Der Vertrag zwischen dem Dienstboten und der Dienstherrschaft , wodurch der eine Theilzur Leistung häuslicher oder landwirthfchaftlicher Dienste während eines längeren Zeitraums, der an¬dere Theil zur Zahlung eines bestimmten Lohnes, sowie zur Leistung eines angemessenen Unterhalts
sich verpflichtet, ist verbindlich abgeschlossen, sobald über die Art der zu übernehmenden Dienste im All¬gemeinen und über den Betrag des Dienstlobns Einigung erfolgt ist .Jnsofcrnc der Inhalt des abgeschlossenen Vertrages nicht abweichende Bestimmungen festsetzt,richten sich die Rechte uud Verbindlichkeiten der Vertragspersonen nach den folgenden Vorschriften .2. Die Einhändigung und Annahme eines Haftgeldes gilt als ei» Beweis des abgeschlossenenVertrages,

Einseitige Zurückgabe oder Ueberlassung des Haftgeldes löst deu Vertrag nicht auf.DaS den Dienstboten etwa gegebene Hastgeld wird auf den Lohn abgerechnet .§ . 3 . Für die zu häuslichen Diensten gemietheten Dienstboten beginnt die Dienstzeit am
zweiten Weihnachtstag,
zweiten Ostertag ,
Iohannestag ,
Michaelistag

und dauert bis zu dem jeweils nächstfolgenden dieser Tage.Bei der Miethe zu Dienstleistungen in der Landwirthschaft gilt der Vertrag für ein Jahr abge¬schlossen und beginnt am zweiten Weihnachtstag . Dasselbe gilt bei den Dienstboten , welche sowohlzu landwirtschaftliche» als zu häuslichen Diensten gemicthet werden .Bei dem Gedinge monatlicher Zahlung gilt der Vertrag auf die Dauer eines Monats geschlossen .4 . Der Vertrag , welcher bei de » auf ein Jahr gemietheten Dienstboten nicht sechs Zöschen,bei den auf ein Vierteljahr gemietheten nicht vier Wochen oder bei monatsweife gemietheten Dienst¬boten nicht vierzehn Tage vor Ablauf der Dienstzeit gekündigt wird , ist als für die gesetzlich unter¬stellte Dauer der Dienstzeit stillschweigend erneuert anzusehen .
8 - 5 . Die Vorschriften der Paragraphen 3 und 4 finde » keine Anwendung , wen» abweichendeBestimmungen dnrch Ortsgebranch hergebracht sind und dessen Bestehen durch einen Beschluß des Ge -meinderaths festgestellt und öffentlich bekannt gemacht wurde .
§ . ö. Dienstboten haben sich allen ihre» Kräften uud dem Inhalte des Dienstvertrags ent¬sprechenden Verrichtungen nach Anordnung der Dienstherrschaft zu unterziehen und sich der Ordnungdes Hauses zu unterwerfen .
Die Dienstboten sind nicht berechtigt , sich in den ihnen aufgetragenen Verrichtungen vertretenzu lassen.
Tie müsse » , selbst wen» sie nur zu gewissen Diensten angenommen sind , nötigenfalls und vor¬übergehend anch auderweite ihren Verhältnissen nicht unangemessene Verrichtungen nach Anordnungder Dienstherrschaft übernehmen .
Für Schaden , welchen der Dienstbote der Herrschaft zugefügt , hat er nach Maßgabe der

allgemeinen lanvrechtlichen Bestimmungen über Schadenersatzpflicht Ersatz zu leisten.
§ . 7 . Die Dienstherrschaft ist verpflichtet zur Leistung des Lohnes uud Unterhalts des Dienst¬boten in Kost » nd Wohnuug , wie solche für Dienstboten der gleichen Art üblich sind .Die Ausbezahlnn -i des Lohnes erfolgt am Ende der Dienstzeit .Wiro nach Ablanf rer Die » ! zeit ver Vertrag fortgesetzt , so darf die Zahlung der Hälfte desverfallenen Lohnes » >n vier Wochen verschoben werden .Das auf die Daner eines Lahres gemietheie Gesinde ka » » verlange» , daß ihm nach vier Monatender Dienstzeit ein Viertel , nach acht Monate» ei » weiteres Viertel des Iahreolohnes ausbezahlt werve.§ . 8 . Wirv ei » Dieustbote ohne eigenes grobes Verschulden krank , so hat die Dienstherrschaftihn ackt Tage lang ; n verpflegen und die Kosten für den Arzt und die Arzneien z» übernehme » .Sie sin ? indessen berechtigt , den Kranken in öffentlichen Krankenanstalten uutcrznbringen .
H 9 . Stirbt ein Dienstbote , so können seine Erbe » den Lohn nnr für die Zeit bis znm Eintrittder Erkranknng forder » .
Die Begräbnißkosten fallen dem Dienstherr» nicht zur Last .
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§ , 10. Die Dienstherrschaft ist berechtigt , das Gesinde ohne Aufkündigung sofort zu entlassen :
wegen völliger Unfähigkeit zu den übernommenen Dienstleistungen , sowie wegen Verhinderung

an deren Besorgung , insofern solches durch eigenes Verschulden des Dienstboten veranlaßt wurde ober
bei zufälliger Entstehung über vierzehn Tage andauerte , wegen Untreue , hartnäckigen Ungehorsams ,
wegen Unsittlichkeit, überhaupt wegen solcher Handlungen , welche nach ihrem Wesen mit dem für daS
Dienstbotenverhältniß erforderlichen Vertrauen , oder mit der häuslichen Ordnung uiivcreinbarlich sind .

H. ll . Das Gesinde ist befugt , den Dienst ohne Aufkündigung sofort zu verlassen :
wenn der Dienstbote durch schwere Erkrankung zur Fortsetzung des Dienstes unvermögend ist,

wenn die Dienstherrschaft in Gant geräth , wenn sie den Wohnort bleibend verändert oder den Dienst¬
boten nöthigen will , längere Reisen in entfernte Gegenden mitzumachen ;

wenn sie den Dienstboten mißhandelt, ihm Unsittliches ansinnt oder ihn vor solchen Zuinuthungen
Anderer, die zur Familie gehören oder im Hause regelmäßigen Zutritt haben , nicht schützen konnte
oder wollte ;

wen» sie dem Dienstboten den Lohn über die Verfallzeit vorenthält oder ihm den nötbigen Unter¬
halt verweigert , sowie überhaupt wegen solcher Handlungen der Dienstherrschaft , welche, wie die ange¬
führten, mit den dem Gesinde gegenüber der Herrschaft nach dem Dienstbotenverhältnisse zustehenden
Anforderungen unvereinbarlich sind .

H, 12 . Der aus länger als ein Vierteljahr abgeschlossene Vertrag kann vor Ablauf der Dienst¬
zeit mit Frist von sechs Wochen aufgekündet werden , wenn das Haupt der Familie oder daS Mitglied
derselben stirbt , für dessen besondere Bedienung das Gesinde gemiethet worden ist.

tz. >3 . Wenn der Dienstbote während der Dienstzeit gemäß § . 10 entlassen wird oder austritt ,
so kann er nur nach Maßgabe der Dauer des Vertragsverhältnisses Anspruch auf die Gegenleistungen
des Dienstherr » erheben.

Das Gleiche gilt in den Fällen des 12 .
H. >4 . Wenn ein Dienstbote vertragswidrig den Dienst nicht antritt , unbefugt auSiritt oder ge¬

mäß § . 10, und zwar in Folge eigene» Verschuldens , entlassen wird , so kann der Dienstherr , ohne daß
eine gerichtliche Auflösung des Vertrags , eine Verzngsetzung oder der beweis des Eintritts und Be¬
trags des Schadens nöthig fällt, statt der Erfüllung des Vertrags eine Entschädigung verlangen oder
in Ausrechnung bringen , welche sich auf die Hälfte des Vierteljahrslohnes belauft. Wenn Dienstboten
für landwirthschaftliche Geschäfte in der Zeit vom Juui bis einschließich Oktober veriragSbrüchig oder
entlassen werden , so erhöht sich die Entschädigung ans den vierien Theil des JahrcSlohnS .

H. 15. Dem Dienstherr » steht zur Sicherung seiner Entschärigungssorderunggegen den Dienstboten
an der i » seiner Wohnung eingebrachten Habe desselben , mit Ausnahme der zum täglichen Gebrauche
unentbehrlichen Kleidungsstücke, ein Rückbehaltungsrecht zu .

Wenn der Dienstherr nicht innerhalb sechs Tage» seine Entschädigungsklage gegen den Dienst¬
boten bei dem zuständigen Richter anhängig macht , oder nicht innerhalb acht Tagen nach Erwirkung
eines rechtskräftigen obsiegenden UrtheilS de » Zugriff auf die rückbehaltene Habe beantragt, so erlischt
das Rückbehaltungsrecht .

§ . 16. Wied ein Dienstbote von der vertragschließenden Herrschaft unbefugter Weife nicht angcnommen
oder vertragswidrig entlassen, oder nimmt er aus Verschulden des Dienstherr » nach tz. I l seine » Austritt , so
kann er , außer demLohnefür die abverdiente Zeit , ohne daß ciuelgerichtlichcAuflöfungdeS Vertrags , eineVcr-
zugfetznng oder der Beweis des Eintritts und Betrags des Schadens » öihig fällt , stattderVertragserfüllung
eine Entschädigung verlangen, welche die Hälfte des Vierteljahrslohnes beträgt. Wenn Dienstboten
für landwirthschaftliche Geschäfte in der Zeit vom Oktober bis einschließlichFebuiar nicht angenommen ,
entlasse » werden oder anSlrrte» , so erhöht sich die Entschädigung auf den vierte » Theil veS
JahreslohneS.

§ . >7 . Beimonatweisevcrmicthetem Gesinde belauft sich die Entschädigung auf den Betrag des
Lohnes für einen halben Monat.

Z. 18 . Sowohl den Dienstherr» als de » Dienstboten bleibt in den Fallen der vorhergehendenParagraphen vorbehalte » , einen höhern Schaden gerichtlich geltend zn machen.
h . >9 . Wer einen Dienstboten , der unbefugter Weise den Dienst nicht angetreten hat oder

unbefugter Weife aus dem Dienste ausgetreten ist, wissentlich vor Bereinigung feiner früher einge¬gangenen Verbindlichkeiten in ein neues Dienstverhältnis a » fni»»nt , kann von dem beschädigten Dienst¬herrn gerichtlich zum Ersätze des durch den Vertragsbruch entstandenen Schadens, soweit solcher nachge»wiesen wird , angehalten werden .
8 . 20 . In Streitigkeiten zwischen Dienstboten und Dienstherrschaften ist die Tag fahrt zur Ver¬

handlung über die Klage mit thunlichster Beschleunigung abzuhalten .Die Tagsahrt darf nur einmal uud unter der Voraussetzung , daß ein unabwendbares Hinderniß
angeführt und bescheinigt sei , verlegt werden .

Die Vollstreckung des UrtheilS wird, ungeach et eingelegter Rechtsmittel , bei Sicherheitsleistung
ohne Aufschub vollzogen .
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